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A.  Grundgebühr für Privatpersonen 
   

Art. 1 Privatpersonen   

Für Privatpersonen pro Jahr   

I. Einpersonen-Haushalt CHF 20.00 bis CHF 40.00 

II. Zweipersonen-Haushalt CHF 30.00 bis CHF 60.00 

III. Drei- und Mehrpersonen-Haushalt CHF 60.00 bis CHF 90.00 

IV. Personal (pro Vollzeitarbeitsplatz im Jahr) 1 CHF 20.00 bis CHF 40.00 

V. Zweitwohnungsbesitzer pro Wohnung 
(es wird generell ein Zweipersonen-HH verrechnet) 

CHF 30.00 bis CHF 60.00 

VI. Dauermieter ohne festen Wohnsitz in Samnaun 
(es wird generell ein Zweipersonen-HH verrechnet) 

CHF 30.00 bis CHF 60.00 

  

B. Grundgebühr für Geschäftsflächen 
   

Art. 2 Geschäfte   

Der Basisgebührensatz wird bei Verkaufsgeschäftsflächen 
pro m2 und Jahr erhoben und beträgt zwischen 

 CHF   5.00 bis CHF  10.00 

   

Art. 3 Restaurants   

Der Basisgebührensatz wird bei Restaurationsflächen pro m2 
und Jahr erhoben und beträgt zwischen 

 CHF   2.00 bis CHF   4.00 

   

Art. 4 Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen)   

Bei Fremdbettenanbietern wird eine Gebühr pro Logiernacht 
erhoben. Abgerechnet wird jährlich anhand der Daten des 
dem Gebührenjahr vorangehenden Jahres 

 CHF   0.05 bis CHF   0.11 

   

Art. 5 Gewerbebetriebe, Tankstellen   

Es werden Gewerbebetriebe und Tankstellenkategorien un-
terschieden und Gebühren pro Jahr wie folgt erhoben: 

I. (geringes Abfallverursachungspotenzial; kleine Tank-
stellen) 

 CHF 100.00 bis CHF 200.00 

II. (mittleres und grosses Abfallverursachungspotential; 
mittlere/grosse Tankstellen 

 CHF 300.00 bis CHF 500.00 

   

Art. 6 Besondere Betriebe   

Alle übrigen Betriebe werden nach Massgabe von deren Art, 
Grösse und Abfallverursachungspotential unterschieden und 
es werden Gebühren pro Jahr wie folgt erhoben: 

I. (geringes Abfallverursachungspotential) 

 CHF 100.00 bis CHF 200.00 

II. (mittleres/grosses Abfallverursachungspotential)  CHF 200.00 bis CHF 400.00 
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C. Küchenabfälle  
   

Art. 7 Gebühren   

I. Pro Einwohner und Jahr  CHF   5.00 bis CHF   9.00 

II. Pro Logiernacht und Jahr  CHF 0.015 bis CHF 0.025 

III. Personal (pro Vollzeitarbeitsplatz im Jahr) 2  CHF   5.00 bis CHF   9.00 

IV. Zweitwohnungsbesitzer 
(es werden generell 2 Personen verrechnet) 

 CHF   5.00 bis CHF   9.00 

V. Dauermieter ohne festen Wohnsitz in Samnaun  
(es werden generell 2 Personen verrechnet) 

 CHF   5.00 bis CHF   9.00 

   

Art. 8 Gebinde (50 l)   

Pro Behälter bei eigener Anlieferung in ARA  CHF   6.00 bis   CHF 8.00 

Pro Behälter bei Abholung  CHF   8.00 bis CHF 12.00 
   

Soweit zur Einreihung eines Betriebes in eine der in dieser Verordnung genannten Kategorien 
zu einem offensichtlich unbilligen Ergebnis führt, kann die Grundgebühr vom Gemeindevor-
stand im Einzelfall abweichend festgesetzt werden. 

 

 

 

Vom Gemeinderat genehmigt am 19. März 2024 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________   ______________________ 

Thomas Jenal   Martin Valsecchi 
Gemeinderatspräsident   Gemeinderatsvizepräsident 
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